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Regeste

Einbürgerung | Ablehung des Gesuchs einer grundsätzlich anspruchsberechtigten
behinderten Jugendlichen auf Einbürgerung durch die Gemeinde wegen Fehlens der
Voraussetzung der wirtschaftlichen Selbsterhaltungsfähigkeit Zuständigkeit des
Verwaltungsgerichts: Das Verwaltungsgericht tritt auf Beschwerden betreffend die
Verleihung des Gemeindebürgerrechts an im Ausland geborene junge Ausländer in
gefestigter Praxis immer dann ein, wenn diese im Sinne von § 21 Abs. 3 GemeindeG in der
Schweiz während mindestens fünf Jahren den Unterricht auf Volks- oder Mittelschulstufe
in einer Landessprache besucht haben. Die wirtschaftliche Erhaltungsfähigkeit wird damit
nicht als Anspruchsvoraussetzung für die erleichterte Einbürgerung betrachtet, weshalb auf
die Beschwerde einzutreten ist (E. 1.1). Beschwerdelegitimation der Gemeinde (E. 1.2). Mit
der Erwähnung der wirtschaftlichen Selbsterhaltungsfähigkeit knüpft das Gemeindegesetz
den Anspruch auf Einbürgerung an die (nicht bestehende) Fürsorgeabhängigkeit an, denn
nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts gelten Fürsorgeleistungen nicht als
"Rechtsansprüche gegen Dritte" im Sinne von § 5 BürgerrechtsV (E. 1.1.2).
Fürsorgeabhängigkeit ist ein gemäss Art. 8 Abs. 2 BV verpöntes Anknüpfungskriterium,
weshalb die vorliegende Ungleichbehandlung einer qualifizierten Rechtfertigung bedarf (E.
3.2 und 3.3). Der von § 21 GemeindeG verfolgte Zweck der Reduktion der
Gemeindeausgaben ist eine zulässige Zielsetzung (E. 3.4.1). Ebenso ist die
Nichteinbürgerung infolge Fürsorgeabhängigkeit geeignet und erforderlich, die Gemeinde
finanziell zu schonen (E. 3.4.2) und für die Beschwerdegegnerin zumutbar (E. 3.4.3).
Kosten- und Entschädigungsfolgen (E. 4) Gutheissung. [Abweichende Meinung einer
Minderheit der Kammer sowie der Gerichtssekretärin: Das vorliegend rein finanzielle
Interesse der Gemeinde an der Nichteinbürgerung der Beschwerdegegnerin vermag die
Ungleichbehandlung im Sinne von Art. 8 Abs. 2 BV nicht zu rechtfertigen. Ferner ergäbe
eineInteressenabwägung zwischen dem vorliegend betroffenen öffentlichen Interesse der
Gemeinde und dem privaten Interesse der Beschwerdegegnerin die Unverhältnismässigkeit
der Nichteinbürgerung.]

Erwägungen

E. 4
Dennoch und gerade angesichts der unten wiedergegebenen Minderheitsmeinung lässt sich
einerseits keineswegs sagen, dass streitgegenständliche Einbürgerungsbegehren erscheine
als offenkundig aussichtslos; da die Beschwerdegegnerin anderseits offenkundig mittellos
ist, erfüllt sie die beiden Voraussetzungen von § 16 Abs. 1 VRG, um Kostenfreiheit gewährt
zu bekommen. Die ihr als Unterliegender gemäss § 70 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1
VRG eigentlich zu belastenden Gerichtskosten sind deshalb auf die Gerichtskasse zu



nehmen. In gleichem Sinn sind die Rekurskosten der Staatskasse zu belassen (vgl. Alfred
Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des
Kantons Zürich, 2. A., Zürich 1999, § 16 N. 22). Dem obsiegenden Beschwerdeführer
hinwiederum ist keine Parteientschädigung zuzusprechen, weil er für sein Rechtsmittel
nicht des anwaltlichen Beistands im Sinn von § 17 Abs. 1 lit. a bedurft hätte (vgl.
Kölz/Bosshart/Röhl, § 17 N. 19 ff.).
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